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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1987

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §172 Abs6;

Rechtssatz

Die lit a bis e des § 172 Abs 6 FG enthalten (lediglich) eine BEISPIELSWEISE Aufzählung von Vorkehrungen zur

umgehenden Herstellung des den Vorschriften entsprechenden, d.h. der Walderhaltung dienenden Zustandes. Der

Auftrag zur Beseitigung eines auf Waldboden ohne die erforderliche forstbehördliche Bewilligung errichteten

Bauwerkes ist demnach durch diese Gesetzesstelle gedeckt.
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